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Verordnung des Lendntsrmtes Wllrzburg liber den ge-
schlltzten Landschaftsbestaodt.il 

"B.ooo.nmarkung f

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 in Verbindung mit Art.
9 Abs. 4, Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs.
2 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - Bay-
NatSchG - erlltßt das Landratsamt Wtlrzburg folgende
mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 07. 01.
85, Nr. 820-8632.00 -56 I 84, genehmigte Verordnung:

$ l
Schutzgegenstand

(l)Der in der Gemeinde Tauberrettersheim, Flurlage
,,Brunnenklinge" gelegene Geländeeinschnitt wird als
Landschaftsbestandteil geschtltzt.

(2)Der geschtltzte Landrchaftsbestandteil hat eine Größe
von ca. 2,2335 ha und erhält die Bezeichnung ,,Brun-
nenklinge ".

(3) Die Grenzen des geschtltzten Landschaftsbestandteiles
sind in einer Karte M I : 2.500 und einer Karte M I :
25.000 eingetragen. Die Karten sind Bestandteil dieser
Verordnung.

$2
Schutzzweck

Zweck das geschlltzten Landschaftsbestandteiles ist es,
den Geländeeinschnitt im Interesse des Naturhaushaltes,
insbesondere der Tier- und Pflanzenwelt. sowie zur Bele-
bung des Landschaftsbildes zu erhalten.
Die geschtltzte Flitche beinhaltet einen geologischen Auf-
bruch, ein landschaftliches Strukturelement von besonde-
rem Reiz. Der Gehölzbewuchs ist ein wichtiger Lebens-
raum f{lr heimische Vogelarten. Die vorhandene, reichhalti-
ge Baum- und Krautflora enthält schutzwürdige Fflanzen-
und Tierarten.

Der Erlaß dieser Verordnung ist daher im Interesse des Na-
turhaushaltes und zur Belebung des Landschaftsbildes er-
forderlich.

$ 3
Verbote

(l)Nach Art. l2 Abs. 3 i. V. m. Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Genehmigung den geschutzten
Iandschaftsbestandteil zu zerstören oder zu verändern.
Zuständig ftlr die Erteilung der Genehmigung ist das
Landratsamt Wllrzburg als Untere Naturschutzbehörde.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten:

L Bodenbestandteile abzubauen, Aufschtlttungen, Abla-
gerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen
vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise
zu verändern,

2. oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen, Quell-
austritte. Wasserläufe sowie den Zu- und Ablauf des
Wassers oder den Grundwasserstand zu verändern
oder neue Gewässer anzulegen,

3. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauord-
nung zu errichten, zu ändem, abzubrechen oder zu be-
seitigen, auch wenn dies keiner Baugenehmigung be-
darf,

4. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

5. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen zu
stören oder nachhaltig zu verändern,

6.Pflanznn oder einzelne Teile von ihnen abzuschneiden,
abzupfltlcken, aus- oder abzureißen, auszugxaben, zu
entfernen oder sonst zu beschädigen,

7 . Pflanznn einzubringen oder Tiere auszusetzen,

8. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen oder zu
töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher Tiere
fortzunehmen oder zu beschädigen,

9. Aufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen vorzu-
nehmen sowie standortfremde Gehölze einzubringen,

l0.Bilume mit Horsten oder nat{lrlichen oder ktlnstlichen
Bruthöhlen von Vögeln in der Tnit vom l. Februar bis
31. August zu besteigen oder zu fällen,

ll.das Gelände zu verunreinigen sowie Sachen jeder Art
im Geltinde zu lagern,

12.Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu anzulegen oder
bestehende zu verändern,

13. außerhalb von Straßen und Wegen mit Kraftfahrzeugen
zu fahren oder diese abzustellen.

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

I 5. zu zelten oder zu lagern,

16. Feuer zu machen,

17. zu lärmen oder Tontlbertragungs- oder Tonwiedergabe-
geräte zu benutzen,

18. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaftliche
Nutzung auszuüben.

(3) Unbertlhrt bleiben sonstige Verbote, insbesondere das
Verbot,

l. Tiere mutwillig zu beunruhigen oder zu belästigen (Art.
l6 BayNatSchG),

2. Abfälle entgegen den abfallrechtlichen Vorschriften zu
beseitigen ($ 4 AbfG),

3. Gewässer zu verunreinigen ($ 324 StGB).

- 29 -



$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind
L die rechtmäßige Ausubung der Jagd,

2.die zur Erhaltung der Funktionsfähiekeit des Land-
schaftsbestandteiles von der Unteren Naturschutzbe-
hörde angeordneten Überwachungs., Schutz- und Pfle-
gemaßnahmen,

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Land.
schaftsbildes hinweisen, oder von Wegemarkierungen,
Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder sonstigen
Abspemrngen, wenn die Maßnahme auf Veranlassung
des Landratsamtes Wtlrzburg als Untere Naturschutz-
behörde erfolgt,

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
rvehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

5. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche und obstbauli-
che Bodennutzung auf bisher landwirtschaftlich und
obstbaulich genutzten Flächen in der bisherigen Art
und im bisher ublichen Umfang; Hecken, Feldgehölze
und -gebtlsche dtlrfen jedoch nich beseitigt werden und
die lrbensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere
dtlrfen nicht durch chemische Maßnahmen beeinflußt
werden,

6. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung
auf bisher forstwirtschaftlich genutzten Flächen; es ist
jedoch verboten, die Lebensbereiche (Biotope) der
Pflanzen und Tiere nachteilig zu verändern, insbesonde-
re einen Kahlschlag durchzuf{lhren; bei Wiederauffor-
stung ist ein standortgerechter Laubwald anzustreben.

7. Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern im ge-
setzlich zulässigen Umfang.

s5
Befreiung

(l)Von den Verboten und Beschränkungen dieser Verord.
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSchG eine
Befreiung erteilt werden, wenn

l. Llberwiegende Grttnde des allgemeinen Wohls die Be-
freiung erfordern, oder

2. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht be-
absichtigten Härte fuhren w{lrde und die Abweichung
mit den öffentlichen Belangen i. S. des BayNatSchG,
insbesondere mit dem Schutzzweck des geschützten
Landschaftsbestandteiles, vereinbar ist, oder

3. die Befolgung des Verbotes zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft fij l iren
wtlrde.

(2) Zust?indig fUr die Erteilung der Befreiung ist das Land
ra tsamt Wt.lrzburg als Untere Naturschutzbehörde.

$6
Ordnungswidrigkeiten

(l)Nach i.l,t.52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu funfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahdässig den Verboten des 0 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2)Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fUnfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach 0 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, den 8. Februar 1985
landratsamt W{lrzburg

i.Y. Zorn
stellvertr. Landrat

L A N D R A TS A M T. Zorn. stv.  Landrat

Hera-u8-g-a-bsr und l0r den Inhslt v€rantworil lch: Landratsamt W0rzburg, Zopp€llnstra-
8s  15 ,  8700 W0rzburg ,  Ts l610n (0931)  8003-1 .  Das  Amlsb ts t t  s rsch€tn t  nach äed8r t ,  tn
der  Bsgs l  wöch6nt l l ch .  Dor  Bozugspre ls  bs t räg t  lm Abonnsmont  Jähr i l ch  25 . -  DM zu-
z0Ol lch  Por lokos ton .  Bes l6 l lunoon b€ lm L8ndra tsamt  W0rzbu19,  Zeppe l lns l ra8€ 15 .

Druck :  Schn€ l ld ruck  Wing€nf€ ld ,  Ochs€ntur t .
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Verordnung des Landratsantes Würzburg
vom 8 .  Feb rua r  1989  übe r  den  geechü tz -
ten  Landscha f t sbes tend te i l  "B runnen-
k l i nge" ,  Gemarkung  Taubeue t te rshe iu ,
I. ,andkreis i{ürzburg.

An tsb la t t  des  Landk re i ses  Würzbu rg
Nr. 8 vom Z (,. l:eLrua r ,/g!5.

NA 677828, 677829, 67982a
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D ie  Ka r te  i s t  Bes tand te i l  de r  genann -
ten Verordnung.
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LANDRATSÄ}IT I{IAZBURG
r;y -

hd
lff-n
I U ' T L
, t

Zorn
ete l l ver t r .  Land- ra t

^ " '



\ rql
qmo

3505

- a

l '
I
I r

F lu rkar teH l :2 .5OO

Verordnung des Landratsanteg Uürz-
burg von 8. Februar 198, über dea
ge echützteo Landschaf t  sbeetaadtei  I
nBrunneokl ingert ,  Gemarkung l lauber-
ret tershein,  Landkreis l lürzburg.

Antsblat t  dea Landkreises Würzburg
Nr. 8 vour 26, Febwar 19fd.
NL 67?828, 677829,. 679824
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D ie  Kar te  i s t  Bes tandte i l  der  ge-
nannten Verordnung.

. l /ürzburg,  8.  Februar 198r,
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